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 Veröffentlicht am 21.10.1987

Norm

StPO §321 Abs2 A

Rechtssatz

Das Gebot der für jede Frage gesondert zu erteilenden Rechtsbelehrung steht der Darlegung von

Tatbestandsmerkmalen jener Delikte, die Gegenstand von Eventualfragen sind, bereits im Rahmen der Erörterung der

Hauptfrage entgegen.
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